
  Bitte wenden! 
 
Amtliche Mitteilung!  Zugestellt durch Post.at  
www.laengenfeld.tirol.gv.at DVR: 0478521 gemeinde@laengenfeld.tirol.gv.at 
 

Die Gemeinde                                                                         informiert: 
  
                                                           Längenfeld, am 06.05.2015 
 

 
Am 21. April 2015 hat der Gemeinderat von Längenfeld seine 3. öffentliche Gemeinderats-
sitzung in diesem Jahr abgehalten. Auszugsweise die wichtigsten Beschlüsse, die dabei ge-
fasst wurden: 
 
 

Ötztal Tourismus, Information Längenfeld – Ansuchen um Fassung eines Grundsatzbe-
schlusses durch den Gemeinderat Längenfeld um Umwidmung des Grundstückes in Un-
terlängenfeld am Kreisverkehr (Gst. 13913) zum Zwecke der Errichtung eines Kletterzen-
trums mit Eingliederung der Informationsstelle des Tourismusverbandes:  
Der Gemeinderat bekennt sich mit 12 gegen 5 Stimmen grundsätzlich bereit, das Gst. 13913 
(Örtlichkeit Unterlängenfeld, südlich Kreisverkehr) zum Zwecke der Errichtung eines Kletter-
zentrums mit Eingliederung einer Informationsstelle des Tourismusverbandes entsprechend 
umzuwidmen, wenn die Ausfinanzierung des geplanten Vorhabens gegeben ist.  
 
Ötztal Tourismus, Information Längenfeld – Ansuchen um finanzielle Beteiligung der  
Gemeinde Längenfeld an den Errichtungskosten Kletterzentrum Längenfeld in Höhe von  
€ 600.000,00 (geschätzte Gesamtkosten ca. € 5 Mio.):  
Der Gemeinderat hat mit 9 gegen 8 Stimmen beschlossen, daß sich die Gemeinde Längenfeld 
an den Errichtungskosten des geplanten Kletterzentrums Längenfeld (Örtlichkeit Unterlängen-
feld, Gst. 13913) in Höhe von € 350.000,00 beteiligt und zwar in zehn Jahresraten zu je  
€ 35.000,00. 
Weiters hat der Gemeinderat mit 16 Stimmen und 1 Enthaltung beschlossen, daß beim ge-
planten Kletterzentrum seitens der Gemeinde Längenfeld keine Beteiligung, weder in Form 
einer Besitz- noch einer Betreibergesellschaft, erfolgt.  
 
Arbeitsfeld der Wildbach- u. Lawinenverbauung (Adaptierung u. Räumung Geschiebeab-
lagerungsbecken Lehnbach), Interessentenbeitrag der Gemeinde Längenfeld, rechtsver-
bindliche Erklärung:  
Der Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, zum Arbeitsfeld der Wildbach- und Lawinenver-
bauung Imst (BD IMST 2014 – LEHNBACH, Adaptierung und Räumung Geschiebeablagerungs-
becken Lehnbach) mit voraussichtlichen Gesamtkosten von ca. € 21.000,-- ein Drittel der anfal-
lenden Kosten, das sind € 7.000,-- aus Gemeindemitteln zu übernehmen.  
 
Gewährung von Schulbeihilfen: Der Gemeinderat hat 15 Schülern eine Schulbeihilfe für das 
abgelaufene Schuljahr 2013/2014 in Höhe von € 200,00 pro Schüler gewährt.  
 
Grundkaufansuchen Grüner Sarah, Burgstein 61 c – Ansuchen um Miteintragung des  
Lebensgefährten Wilhelm Thomas: Der Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, zum bereits 
genehmigten Grundverkauf (siehe GRS. v. 23.09.2014 – TO.-Pkt. 19) an Frau Grüner Sarah der 
Miteintragung des Lebensgefährten Wilhelm Thomas, wh. 6450 Sölden, Ebeneweg 1, als Mitkäu-
fer (ideeller Hälfteanteil) am Gst. 13945/1 seitens der Gemeinde Längenfeld zuzustimmen. 
 
Verpachtung Gst. 11877 (Hollerpuit in Unterried): Der Gemeinderat erteilt mehrheitlich dem 
Substanzverwalter der Agrargemeinschaft Lehn-Unterried Winklen den Auftrag, an Herrn Hubert 
Holzknecht in Unterried 38 das Gst. 11877 (Hollerpuit in Unterried …) auf die Dauer von 10 Jah-
ren zu verpachten. Der Pachtzins für die gesamte Fläche beträgt € 550,00 pro Jahr und ist wert-
gesichert im Vorhinein bis jeweils 01. Mai des laufenden Jahres auf das Substanzkonto der  
Agrargemeinschaft Lehn-Unterried-Winklen einzuzahlen. Für die Zaunerhaltung bzw. -errichtung 
hat der Pächter aufzukommen.   
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Gemeindegutsagrargemeinschaften – Jahresabschluss 2014 und Voranschlag 2015:  
 
Beschluss zu 7.a): Es wird einstimmig beschlossen, die vorliegende Jahresrechnung 2014 so-
wie den vorliegenden Voranschlag 2015 der Gemeindegutsagrargemeinschaft Oberlängenfeld, 
die einen Bestandteil dieser Niederschrift bilden, gem. § 36 d, Abs. 2, lit. a, TFLG, zu genehmi-
gen.  
 
Beschluss zu 7.b): Es wird einstimmig beschlossen, die vorliegende Jahresrechnung 2014 so-
wie den vorliegenden Voranschlag 2015 der Gemeindegutsagrargemeinschaft Oberried-Mühl-
Gottsgut-Runhof-Astlehn, die einen Bestandteil dieser Niederschrift bilden, gem. § 36 d, Abs. 2, 
lit. a, TFLG, zu genehmigen.  
 
Beschluss zu 7.c): Es wird einstimmig beschlossen, die vorliegende Jahresrechnung 2014 so-
wie den vorliegenden Voranschlag 2015 der Gemeindegutsagrargemeinschaft Lehn-Unterried-
Winklen, die einen Bestandteil dieser Niederschrift bilden, gem. § 36 d, Abs. 2, lit. a, TFLG, zu 
genehmigen. 
 
Beschluss zu 7.d): Es wird mit 15 Stimmen und 1 Enthaltung beschlossen, die vorliegende Jah-
resrechnung 2014 sowie den vorliegenden Voranschlag 2015 der Gemeindegutsagrargemein-
schaft Dorf-Espan-Au, die einen Bestandteil dieser Niederschrift bilden, gem. § 36 d, Abs. 2, lit. a, 
TFLG, zu genehmigen. 
 
Beschluss zu 7.e): Es wird einstimmig beschlossen, die vorliegende Jahresrechnung 2014 so-
wie den vorliegenden Voranschlag 2015 der Gemeindegutsagrargemeinschaft Unterlängenfeld, 
die einen Bestandteil dieser Niederschrift bilden, gem. § 36 d, Abs. 2, lit. a, TFLG, zu genehmi-
gen. 
 
Beschluss zu 7.f): Es wird einstimmig beschlossen, die vorliegende Jahresrechnung 2014 sowie 
den vorliegenden Voranschlag 2015 der Gemeindegutsagrargemeinschaft Huben, die einen Be-
standteil dieser Niederschrift bilden, gem. § 36 d, Abs. 2, lit. a, TFLG, zu genehmigen. 
 
Beschluss zu 7.g): Es wird einstimmig beschlossen, die vorliegende Jahresrechnung 2014 so-
wie den vorliegenden Voranschlag 2015 der Gemeindegutsagrargemeinschaft Platthof-Bruggen-
Aschbach-Brand, die einen Bestandteil dieser Niederschrift bilden, gem. § 36 d, Abs. 2, lit. a, 
TFLG, zu genehmigen. 
 
Beschluss zu 7.h): Es wird einstimmig beschlossen, die vorliegende Jahresrechnung 2014 so-
wie den vorliegenden Voranschlag 2015 der Gemeindegutsagrargemeinschaft Burgstein, die 
einen Bestandteil dieser Niederschrift bilden, gem. § 36 d, Abs. 2, lit. a, TFLG, zu genehmigen. 
 
Beschluss zu 7.i): Es wird einstimmig beschlossen, die vorliegende Jahresrechnung 2014 sowie 
den vorliegenden Voranschlag 2015 der Gemeindegutsagrargemeinschaft Gries, die einen Be-
standteil dieser Niederschrift bilden, gem. § 36 d, Abs. 2, lit. a, TFLG, zu genehmigen. 
 
Anstellung Schwimmbadkassier/in: Es wird mehrheitlich beschlossen, Frau Scheiber Birgit, 
Astlehn 232, als Schwimmbadkassierin nach den Bestimmungen des Tiroler Gemeindevertrags-
bedienstetengesetzes 2012 anzustellen.  
 
 
 
 
Für den Gemeinderat 
Der Bürgermeister:  
 
Mag. Ralf Schonger 


